
Datenschutz & Compliance

Unterstützungsleistungen zum Hinweisgeberschutzgesetz 
(HinSchG)
Wer in Unternehmen oder Institutionen auf Missstände wie Verstöße gegen Informationssicherheit, Datenschutz oder 
Arbeitssicherheit hinweist oder den Verdacht auf Korruption oder unlauteres Geschäft sverhalten kommuniziert, wird 
als Hinweis- oder Tippgeber bzw. Whistleblower bezeichnet und steht unter dem Schutz des Hinweisgeberschutzgesetzes 
(HinSchG). Entsprechende Vorgaben müssen bereits heute von Unternehmen mit 250 oder mehr Beschäft igten in 
Deutschland umgesetzt werden.

Ab dem 17.12.2023 gelten diese Vorgaben auch für Unternehmen mit 50 bis 250 Mitarbeitern. Diese sind somit unter ande-
rem dazu verpfl ichtet, spätestens zum genannten Stichtag eine „interne Meldestelle“ einzurichten, an die sich potenzielle 
Whistleblower mit Hinweisen zu bestehenden Missständen im Unternehmen wenden können. Kommt ein Unternehmen 
dem nicht nach, kann dies als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 EUR geahndet werden. Aufwände 
für die Beseitigung von Verstößen und Reputationsschäden können hinzukommen.

Eine ordnungsgemäße Meldestelle muss die fristgerechte, 
vertrauliche und anonyme Bearbeitung von Hinweisen gewähr-
leisten und erfordert entsprechende, kurzfristig verfügbare per-
sonelle Ressourcen, die nicht jedes Unternehmen zur Verfügung 
stellen kann. Da auch die Ermittlung gemeldeter Sachverhalte 
zum Aufgabenfeld der Meldestelle gehört, müssen die damit 
betrauten Mitarbeiter zudem ausreichend qualifi ziert sein und 
die erforderliche Unabhängigkeit nachweisen können. 

Kann oder möchte ein Unternehmen diese Aufgaben nicht 
mit internen Mitarbeitern besetzen, ist es auch möglich, die 
Meldestelle auszulagern. Die TÜV TRUST IT kann Sie hierbei als 
unabhängiger und neutraler Dienstleister individuell mit folgen-
den Leistungen und Know-how unterstützen: 

• Einrichtung und Betrieb einer Meldestelle inklusive 
 Online-Portal für monatliche Pauschale 
• Vertraulicher Kontakt mit Hinweisgebern

Unsere Leistung
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Fristgerecht

Meldestelle

AnonymVertraulich

Anforderungen an ordnungsgemäße Meldestelle



• Kommunikationsmanagement
• Bearbeitung von Sachverhalten, inklusive erforderlicher
 interner Ermittlungen zu transparentem Stundensatz 
• Als etablierter Dienstleister für Informationssicherheit, 
 Datenschutz und Compliance besitzen wir die erforderliche 
 Fachkunde und Unabhängigkeit

Ihr Nutzen

• Ressourcenschonung: Sie müssen weder neue 
 Mitarbeiter für den Betrieb der Meldestelle einstellen, 
 noch die Aufgaben des bestehenden Personals 
 erweitern. Wir übernehmen das für Sie.

• Compliance-Gewährleistung: Machen Sie sich keine 
 Gedanken darüber, ob Sie alle Anforderungen 
 ordnungsgemäß erfüllen. Wir bringen das nötige 
 Know-how mit.

• Kostenminimierung: Sparen Sie sich enorme 
 fi nanzielle Aufwände für die erstmalige Aus- und stetige 
 Weiterbildung interner Mitarbeiter für dieses Aufgaben-
 gebiet.

• Vertrauensvoller externer Ansprechpartner:
 Internen Hinweisgebern fällt es leichter, sich an eine 
 externe Stelle zu wenden als an Kollegen des eigenen 
 Unternehmens.

• Unabhängig und objektiv: Als TÜV-Unternehmen 
 sind wir der Unabhängigkeit und Objektivität 
 verpfl ichtet.
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